
Verordnung gegen Volkschädlinge

Wer vorsätzlich unter Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen§ 4 Verhältnisse 
eine sonstige Straftat begeht, wird unter Überschreitung des regelmäßigen Strafrahmens mit Zuchthaus bis 
zu15 Jahren, mit lebenslangem Zuchthaus oder mit dem Tode bestraft, wenn dies das gesunde 
Volksempfinden wegen der besonderen Verwerflichkeit der Straftat erfordert. 
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GNADENGESUCH DER GERTRUD LADEMANN 

(geschrieben auf kariertem Notizpapier) 

Hamburg, d. 29.11.44 

An den Herrn Oberstaatsanwalt Schwerin in Mecklenburg. 

Die Strafgefangene Gertrud Lademann, geb. 18.10.1919 zu Lübeck,  

Seit dem 7.1.1944 war ich an der deutschen Reichsbahn beschäftigt, wo ich  

leider einen schweren Diebstahl begangen, habe, was ich heute 

 aber doch sehr bereue. Wurde am 27.11.44 zum Tode verurteilt. 

Ich bitte doch den Herrn Oberstaatsanwalt noch einmal um  

eine Gnade, vieleicht kann ich es doch später mit dr  

Arbeit wieder gut machen, denn bisher habe ich doch immer  

meine Arbeit auf dem Lande vollbracht, vielleicht darf ich die  

Arbeit später einmal wiedr auf nehmen, ich möchte doch noch 

 gern tüchtig mit arbeiten. Leider darf ich ja auch nicht heiraten, da  

mann mich ja schon mit 16 Jahren unfruchtbar machte, was  

doch auch schon sehr schwer für 
mich

 ist, Außerdem habe ich meine  

Elter  auch sehr früh verloren, so dass ich auch schlecht erzogen  

wurde, und keine richtige Aufsicht hatte. Ich habe doch nur noch  

zwei Brüder draußen im Felde, die ich auch sehr lieb habe,  

und dich ich doch auch gern einmal wieder sehen möchte. Auch 

habe ich den Diebstahl 
aus 

Not begangen, denn ich habe  whl auf dem 

 Lande viel Wäsche abgetragen, und als ich in Schwerin angefangen 

bin  zu Arbeiten, da sah ich  von all den anderen Menschen,  

wie Sie sich gut kleideten, und ich hatte nichts, dann aber 

habe ich doch so viel genommen, das es wohl garnicht  

wieder gut zu machen ist. Aber ich möchte doch noch einmal  

den Herrn Oberstaatsanwalt um eine Gnade bitten.  

Ich möchte möchte jede harte und schwerste Strafe auf mich 

 nehmen, nur daß man mir noch einmal daß Leben  

schenkt, es soll auch niemals mehr so etwas vor 

kommen in meinem Leben. Wenn der Herr Oberstaatsanwalt mir doch noch einmal begnadigt,  

wäre ich dem Herrn Oberstaatanwalt doch sehr dankbar.  

Versuchen Sie es doch bitte noch einmal mit einer milderen Strafe.  

Die Strafgefangene Gertrud Lagemann. 
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Lagemann, Gertrud

Einen Brief an den Vormund
Herrn Nuppenau in Lübeck schreiben zu dürfen. 
Siehat noch verschiedenes zu schreiben.  
Gertrud Lagemann

Jörges
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Gertrud Lagemann

Hehr aus 
Hannover

Hamburg

Oberregierungs - 
Med-Rat

Prof. Dr. Callsen

Vollstedt

Keller

Lagemann

Schwerin

1 Ring
1 Uhr mit Lederbans

mit grünem Stein

14. Dezember 

Staatsanwalts
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